
Die Gefahrguttransportvorschriften Straße (ADR) ändern sich erneut zum 1.01.2017. Dabei stehen wieder zahl- 
reiche Änderungen an, deren wesentliche der Autor in einer tabellarischen Übersicht darstellt.
Neben den textlichen Änderungen erhalten Sie als Download die komplette Stoffliste der Tabelle A des ADR in 
der erweiterten Fassung von Herrn Werny: zusätzliche Spalten für freigestellte Mengen, bei den 1000 Punkten, 
für Fahrwegbestimmung sowie 1.10 ADR.
In der Stoffliste sind alle Änderungen farblich hervorgehoben und wichtige werden kommentiert.
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ADR 2015  ADR 2017 – Wesentliche Neuerungen im Überblick 

 
Fundstelle / Inhalt ADR 2015 ADR 2017 

 

Teil 1 – Allgemeine Vorschriften 
 
1.1.3.2 (a) 
Freistellung für gasbe-
triebene Fahrzeuge 

Die Vorschriften des ADR gelten nicht 
für die Beförderung von: 
 
a) Gasen, die in Behältern von Fahr-
zeugen enthalten sind, mit denen eine 
Beförderung durchgeführt wird, 
und die für deren Antrieb oder den 
Betrieb einer ihrer Einrichtungen (z.B. 
Kühlanlage) dienen; 

Es wird ein Absatz hinzugefügt, dass die Ga-
se in fest montierten Tanks enthalten sein 
können oder aber auch in ortsbeweglichen 
Tanks. 

1.1.3.2. (b) 
Freistellung für gasbe-
triebene Fahrzeuge 

Die Vorschriften des ADR gelten nicht 
für die Beförderung von: 
 
b) Gasen in Kraftstoffbehältern von 
beförderten Fahrzeugen. Der Be-
triebshahn zwischen dem Kraftstoff-
behälter und dem Motor muss ge-
schlossen und der elektrische Kontakt 
unterbrochen sein; 

Der Punkt wird gestrichen, da die Regelungen 
für Fahrzeuge (UN 3166 und UN 3171) neu 
gefasst werden (siehe weiter unten). 

1.1.3.3.(a) 
Freistellung für kraft-
stoffbetriebene Fahr-
zeuge 

Die Vorschriften des ADR gelten nicht 
für die Beförderung von: 
 
a) In Behältern von Fahrzeugen, mit 
denen eine Beförderung durchgeführt 
wird, enthaltenem Kraftstoff, 
der zu deren Antrieb oder zum Be-
trieb einer ihrer Einrichtungen dient, 
die während der Beförderung 
verwendet wird oder für die Verwen-
dung während der Beförderung be-
stimmt ist. 
… 
 
Der gesamte Fassungsraum der be-
festigten Behälter darf 1500 Liter je 
Beförderungseinheit und der 
Fassungsraum eines auf einem An-
hänger befestigten Behälters darf 500 
Liter nicht überschreiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ende dieses Absatzes wird hinzugefügt, 
dass es unerheblich ist, ob der Anhänger ge-
zogen wird oder auf einem anderen Fahrzeug 
befördert wird. 

1.1.3.3 (b) 
Freistellung für kraft-
stoffbetriebene Fahr-
zeuge 

b) Kraftstoff in Behältern von als La-
dung beförderten Fahrzeugen oder 
anderen Beförderungsmitteln (wie 
Boote), wenn er für den Antrieb oder 
zum Betrieb einer ihrer Einrichtungen 
dient. Absperrhähne zwischen 
dem Motor oder der Einrichtung und 
dem Kraftstoffbehälter müssen wäh-
rend der Beförderung geschlossen 
sein, es sei denn, es ist von Bedeu-
tung, dass die Einrichtung in Betrieb 
bleibt. Soweit erforderlich müssen die 
Fahrzeuge oder die anderen Beförde-
rungsmittel aufrecht und gegen Um-
fallen gesichert verladen werden. 

Der Punkt wird gestrichen, da die Regelungen 
für Fahrzeuge (UN 3166 und UN 3171) neu 
gefasst werden (siehe weiter unten). 




